
Bioenergie
Hamlar GmbH

Flüssigdüngernutzungsvereinbarung   2009  

Zum Anbau- und Abnahmevertrag zwischen

Herrn/Frau

…………………………………….

…………………………………….

……………………………………..

nachfolgend Erzeuger genannt

und der Firma

Bioenergie Hamlar GmbH
Rudolf-Grenzebach-Str. 22
86663 Asbach-Bäumenheim/OT Hamlar

vertreten durch den Gesellschafter Geschäftsführer Herrn Erhard Schiele.

Zur kontinuierlichen Nutzung des Flüssigdüngers aus der Bioenergie Hamlar GmbH (BEH GmbH) wird 
vereinbart:

Küchenkräuteranbaufläche:    
                                                  
                                                Hauptfrucht ..……… ha x 30 m³ Flüssigdünger/ha        …..…..…. m³*

    Zwischenfrucht ...…….. ha x 15 m³ Flüssigdünger/ha        ………..… m³*
          ____________

Gesamt             ….……..... m³*

* vorausgesetzt wird ein Regelbetrieb der BEH. Bei Produktionsausfall der BEH über einen längeren 
Zeitraum, können die zugeteilten Mengen an Flüssigdünger von Seiten der ESG / BEH entsprechend 
angepasst werden. 

Der Erzeuger erhält diese ……………. m³ bevorzugt (vor nicht auf Küchenkräuteranbaufläche 
berechneten Flüssigdünger).

Die Nutzung des Flüssigdüngers sollte in 3 Etappen erfolgen.

1. 01.02. bis 15.05.2009 40%            …………… m³

2. 16.05. bis 31.08.2009 25%            …………… m³

3. 01.09. bis 31.10.2009 35%            …………… m³

Ungenutzte Flüssigdüngermengen verfallen am Ende der Etappe, wenn der Übertrag von Teilmengen 
der BEH nicht mitgeteilt wurden.

Attestierter Nährwert für N,P,K- 30% N-Verluste =                      ……………. €/m³
Die Nährstoffpreise basieren auf dem Nährstoffmarktpreis am 1.Tag der Etappe.

Werden weitere Mengen an Flüssigdünger (mehr als die zugeteilten Mengen) benötigt, werden diese 
mit 1 € / m³ in Rechnung gestellt.

Das Betriebseigene Güllefaß der BEH, kann zur Ausbringung für 0,70 €/m³ genutzt werden.


